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Verordnung

Aber die Pegel « ,,g de» Fleikchvert»ra« ches im Kreise
Westerburg.

Aus Grund der Verordnung über die Regelung des Fleisch-
r Städte Verbrauches und den Handel mit Schweinen in der Fassung vom

kaufman,

r Abteil

Hern ua!

»ppel.

>9. Oktober 1917 abgedruckt im R.-G.-Bl . Nr. 185 von 1917,
der Ausführungsaniveisung des Preuß . Staatskommissars für

unen i»bolksernährung v. 15. 10. 1917, des Erlasses des Konigl. Preuß.
andesfleischamtes.vom 17. Oktober 1917 ^ 'TsffqTf f0lt)*c

^en ^ Der Bestimmungen der Bezirksfleischstelle vom 9. Oktober 1917
s 927 und vom 29. Oktober 1917 LU 1212 wird für den

m  10  treis Westerburg Nachstehendes bestimmt:
8 1.

Die Verordnung des Kreisausschusses vom 2 . 10. 1916
, tJetr . die Regelung des Verbrauches von Fleisch und Fleischwaren

red>tlöt(, im Kreise Westerburg tritt außer Kraft.
8 2.

Die Fleischverbrauchsregelungerfolgt durch Ausgabe von
.eischkarten.

462/ll$Die Fleischkarte besteht aus einer Stammkarte und quadratischen
18 durDlbschnitten(Jleischmarken). Die Vollkarte enthält 40 Abschnitte,

\t 10 für 1 Woche , die Kinderksrte enthält 20 Abschnitte , je 5
tsblätteri ür 1 Woche.

Die Fleischmarken sind mit Nummern versehen und zwar
lrvvp* ir jede Woche fortlaufend, mit 1—10 die Vollkacte, 1—5 die
» " I Rnderkarte.
III ] Jede Person , ausgenommen Militärpersonen, deren Fleisch-
SA« * Versorgung besonders geregelt ist, erhält aus Antrag für je 4
Mangel» Wochen eine Fleischkarte.
Tierarzt! Kinder erhalten bis znm Beginn des Kalenderjahres , in dem
ist Ei» I* das 6. Lebensjahr vollenden, nur eine Kinderkarte, die aus

erjenige» die Hälfte der festgesetzten Wochcninenge lautet
1 ® I Die als Schwerst. und Schwerarbeiter der Rüstungsin¬

dustrie anerkannten Arbeiter erhalten eine Vorzugsreichsfleisch-
larte bezw. eine Fleischzulagekarte. Die Vorzugsreichsfleischkarte
unterscheidet sich von der Reichsfleischkarte durch eine andere
Sorbe und durch die Bezeichnung „Vorzugsreichsfleischkarte".

Die Vorzugsreichsfleischkarte wild nur den von dem Kreis»
ASschuß beze:chneten Schwerst- und Schwerarbeiter ausgestellt
»erden.

Eine Reichsfleischkarte darf den mit einer Vorzugsrcichs-
rte versehenen Schwer- und Schwerstarbeiternicht mehr aus-

listellt werden.
Verläßt ein Versorgungsberechtigter länger als für die Zeit,

welche die ihm a«sgestclitc Reichsfleischkarte Gültigkeit hat,
E - tn Aufenthaltsort , so ist ihm von der Ortspolizeibehörde die

ÜVißt' | iorgeschritbene Abmeldebescheiniqung auszustellen.
Militärpersonen , die auf Urlaub kommen und Fleischkarten

cht besitzen, ist gegen Vorzeigen deS UrlaubSpasiek eine Fleisch-
irte mit den der Dauer deS Urlaubs entsprechenden Abschnitten
szuhändigen. Die Tage der Rückreise zum Truppenteil sind
die Urlaubsdauer «inzurechnen. Die Ausgabe der Fleischkarten

Ad der Vermerk der Zeit, für die die Fleischkarten ausgegeben
ist von der Ausgabestelle auf dem Urlaubspaß einzutragen.
Ausgabestelle für die Fleischkarten ist die Gemeindebehörde

----- Aufenthaltsortes.
U § 3.

I Die Fleischkarten sind von den Gemeinden auf Antrag den
„ i" der Gemeinde ansässigen Haushaltungsvorständen oder deren

j Vertretern für die zu ihrem Haushalt gehörigen Personen aus-
iüstellen. Ueber die ausgestellten Fleischkarten hat die Gemeinde

Solings tine Liste mit fortlaufenden Nummern zu führen und diese

w *«*» .
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Nummern sowie den Namen aus jeder Fleischkarte zu vermerken.
Die Uebertvvgnng der Stammkarte mir der Abschnitte
ans andere Persanr « ist verboten » soweit es sich nicht um
solche handelt, die demselben Haushalt angehören oder in ihm
dauernd »der vorübergehend verpflegt werden pnd nicht ander-
weit bereits mit Fleisch pp. versorgt sind.

Bei Ausgabe neuer Fleischkarten, auch Vorzugs- und Zu¬
lagekarten, sind die Stammkarten und etwa picht benutzte Fleffch-
marken an die Ausgabestelle Ortspolizeibehördezurückzpgeben.

8 4.
Als Fleisch und Fleischwarcn, welche auf die Fleischkarte

angerechuet werden, sind anzusehen: v
’l. Schlachtviehfleisch, d. i. Muskelfleisch mit einqewachsenen

Knochen von Rindern, Kälbern, Schafen und Schweine» ,
2. Zunge, Nieren, Kopsfleisch einschließlich Gehirn, Kalbs¬

milcher Kalbsfüße, Schwcinepsoten, Ochsenschwarrz, Schlund,
3. roher, gesalzener und geräucherter Speck sowie Rohfett,
4. Eingeweide, also auch Leber, Magen, Herz, Milz und

Lange,
5. Wurst, Flcischkonserven und sonstige DauerwKen aller

Art.
6. Wildbret, d. i. Muskelfleisch mit eingewachsenenKnochen

von Rot-, Dam-, Schwarz- und Rehwild,
7. znbereitetes Schlachtviehfleisch und Wildbret,
8. Hühner , auch Kapaunen und Pulardcn,
9. Fleisch aus Notschlachtungen, das ohne Beschränkung für

den menschlichen Genuß tauglich befunden wird.
10. Fleisch- und Wurstwaren aus Hausschlachtungen, die vom

Kreisausschuß den Fleischausgabesteüen überwiesen sind.
8 5-

Die Höchstmenge an Fleisch- und Fleischwaren, die wö¬
chentlich aus die Fleischkarle entnommen werden darf, ist bis auf
weiteres auf 25t gr festgesetzt.

Die zu § 2 ausgezählten Fleisch und Fleischwaren werden,
wie folgt, auf die Fleischkartc ungerechnet:

An Stelle von 25 gr Schlachlviehfleisch mit eiugewachstnen
Knochen können entnommen werden:

1. 20 gt Schlachtoiehfleisch ohne Knochen,
Schinken, Dauerwurst, Zunge, Speck, Rohfett

oder
2. 25 gr Nieren, Kalbsmilcher oder Frischwurst, d. h. ange¬

räucherte Wurst, welche aus Fleisch, Eingeweiden und Blut
ohne Verwendung von Streckungsmitteln hergestellt wird,

oder
3. 50 gr Eingeweiden (also auch Leber, Magen, Herz, Milz,

Lunge),
Kopsfleisch einschließlich Gehirn, Kalbskopf, Kalbsfüße, Och¬
senschwanz, Schweinepsoten, Schlund,

'' Fleischkonseroen einschließlich deS Dosengewichts,
Wurst , welche uuter Verwendung von Streckungsmitteln
hergestellt wird (Grützwurst und dergl.) bedingt tauglich
und minderwertiger Fleisch,
Wildbret,

4. Hühner (Hähne und Hennen) sind mit einem Durchschnitts¬
gewicht von 400 gr, junge Hähne bis zu einem halben
Jahr mit einem Durchschnittsgewicht von 200 gr auf die
Fleischkarte anzurechnen.

§ 6-
Das dem Kreise zur Verfügung stehende Schlachtvieh und

sonstige Fleisch- und Fleischwarenvorräte nach § 2, die der all¬
gemeinen Berbrauchsregelung unterliegen, werden von dem Kreis¬
ausschuß aus die Schlachlbezirke deS Kreises verteilt. Diese
Fleisch pp. Mengen dürfen nur in dem betreffenden Schlachrbe-
zirk und nur gegen Abgabe gültiger Fleiscbmarken der im Z 1
näher bezeichneten Fleischkarten von den Metzgern an die Be¬
völkerung abgegeben werden. Je nach der verfügbaren Fleisch



Menge hat der Vorsteher des Schlachtbezirks die auf die
^eichsflerschkarte entfallende Wochenmenge festzusetzen und zu
bestimmen auf welche Marken der Reichsfleischkarte die Metzger
rw ' r r . CtH _ _ . . . CT' »* i 'ihvirt

R
Fleisch pp. Waren zu liefern haben. Die übrig bleibenden
Woche ^ ^Wochenmarken können von den Bersorgungsbercchtigten zur Be¬
schaffung von zubereitetem Fleisch, Wildbret, zum Ankauf von
Hühnern, Dauerwaren usw. soweit möglich benutzt werden.

Beispiel : Gestattet die wöchentliche Viehlieferung nur die
eilunq vonZuteilung von 150 gr Schlachtviehfleisch, Frischwurst, Rohfett

usw., so ist diese Menge gegen Abtrennung der Nummern 1—6
der Vollkarte und die von den Kindern zustehende Menge von
75 gr gegen Abtrennung der Nummern 1—8 der Kinderkarte
von den Metzgern zu liefern.

Die Nummern 7—10 der Vollkarte und 4 u. 5 der Krnder-
karte können soweit möglich dann noch anderweit in Wirtschaften
und zum Ankauf von Hühnern, Wild usw. benutzt werden.

Auf die Vorzugs-Reichsfleischkarte entfallen, solange vom
Kreisausschuß nichts anderes bestimmt ist, wöchentlich stets 250 gr
Fleisch pp. Waren, auf die Fleischzulagekarten, die den einzelnen
Marken aufgedruckte Menge (50 bezw. 100 gr). Soweit nicht
nach § 3 eine andere Fleisch pp. Menge anzurechnen ist.

8 ?.

zu.

Fleisch- und Fleischwaren dürfen nur mit Genehmigung
de- Vorsitzenden des Kreisausschussesaus dem Kreise Westerburg
ausgeführt werden.

§ 6-
Fleisch- und Fleischwaren dürfen entgeltlich oder unentgelt¬

lich nur gegen Fleischmarken der vom Kreisausschuß.susgegebe-
nen Fleischkarten abgegeben und von den Verbrauchern nur
gegen solche Fleischmarwn bezogen werden. Dies gilt auch für
die Abgabe und den Bezug in Gast-, Schank- und Speisewirt¬
schaften, sowie in Vereins-, Erfrischungsräumen und Fremden-
Heimen. .

Der Bezug und die Abgabe von Fleischwaren und Wurst-
waren pp. gegen abgelaufene Fleischkarten bezw. Marken ist ver¬
boten.

8 9.
Die Zuteilung von Fleisch- und Fleischwaren an Kranken¬

häuser und andere geschloflene Anstalten, an Gastwirtschaften und
sonstige Betriebe, in denen Fleisch- und Fleischwaren gewerbs¬
mäßig abgegeben werden, sowie an Gesangenenkommandos erfolgt
auf Grund besonderer Bezugsscheine.

Die Betriebsinhaber haben die von ihnen vereinnahmten
Fleischmarken an die Gemeindebehörde des Schlachtortes zurück-
zuliesern. Diese hat zu prüfen ob die von den Betriebsinhabern
abgelieferten Markenmengen der den Betriebsinhabern zugewie¬
senen Fleischmenge entsprechen und ob die durch Fleischmarken
nicht nachgewiesene Fleisch pp. Menge noch als Vorrat vorhanden
ist. Die Gemeindebehörde des Schlachtortes ist verpflichtet, die
von den Betriebsinhabern abgelieferten Fleischmarken wöchentlich
an den Kreisausschuß einzureichen.

8 w.
Die Fleischverbrauchsregelungerstreckt sich auch aus die

Selbstversorger. Ms Selbstversorgergilt, wer durch Hausschlach¬
tung oder durch Ausübung der Jagd Fleisch und Fleischwaren
zum Gebrauch im eigenen Haushalt gewinnt.

Zur Vornahme von Hausschlachtungen ist die schriftliche
Genehmigung des Vorsitzenden des KreisausschusiE erforderlich.
Anträge sind beim Bürgermeister zu stellen. Die Schlachterlaub¬
nis ist dem Fleischbeschauer vorzulegen.

Da « Fleisch an« unerlaubte « Hau »schlacht« « gen
"e. Ei « Entgelt wirdverfällt dem Kommu « alverba «de

dafür nicht gesuhlt.
Mehrere Personen, die für den eignen Verbrauch gemein¬

sam Schweine mästen, werden ebenfalls als Selbstversorger an¬
gesehen und es kann ihnen die Genehmigung zur Schlachtung für
Selbstversorgungszwecke erteilt werden, wenn sie das Schwein
3 Monate lang in einer ihrer Wirtschaften gehalten und gemein¬
sam gemästet haben.

8 H-
Das Schlachten von Hühnern ist zwecks Anrechnung auf

den zulässigen Fleischverbrauch dem zuständigen Bürgermeisteramt
unter Rückgabe einer entsprechenden Anzahl Fleischkartenabschnitte

Persorgungsberechtigten und seinen Haushaltsangehörigen
stehende Fleischmenge anzurechnen.

Zum Haushalt gehören auch die Wirtschaftsangehörigen
einschl. des Gesindes sowie ferner Naturalberechtigten, insbeson.
dere Altenteiler und Arbeiter, soweit sie kraft ihrer Berechtigung
oder als Lohn Fleisch zu beanspruchen haben.

In die Zahl der Haushaltungsangehörigen dürfen «iH
eingerechnet werden die zum Heeresdienst oder zum Hilfsdienst
eingezogenen Angehörigen, eS sei denn, daß letztere während der
Einziehung in dem Haushalt verbleiben.

Die Krleg»sefa «se«r<r, die in den Haushaltungen ver¬
köstigt werden, haben keiner» Stntett an dem Borzug de»
Selbstversorgung.

Erfolgt die Verwendung des Fleisches innerhalb des Zeit¬
raums , für den der Selbstversorger bereits Fleischkarten erhalten
hat, so hat er eine entsprechende Anzahl Fleischkarten nach nähe¬
rer Regelung der Gemeinde dieser zurückzugeben. Erstreckt sich
die Verwendung über diesen Zeitraum hinaus, so hat der Selbst¬
versorger außerdem bei Ausgabe neuer Fleischkarten anzugeben,
innerhalb welcher Zeit er die Fleischvorräte verwenden will. Für
diese Zeit erhält er nur so viele Fleischkarten, als ihm nach Ab¬
zug der Vorräte noch zustehen.

Die Anrechnung der aus Hausschtachlungen gewonnenen
Fleischmengen hat wie folgt zu geschehen:

a)  Schweine:
Im Schlachtgewicht bis 100 Pfd. pro Kopf und Woche

700 Gramm,
Von 100 bis 120 Psd. pro Kops und Woche 6OO Gramm,

über 120 Pfd. pro Kopf und Woche 500 Gramm,
b) Rindvieh:

Fleisch von Kälbern bis zu 3 Wochen alt pro Kopf und
Woche mit 500 Gramm, Fleisch von Kälbern über 3 Wochen
alt und alles übrige Schlachtmehfleisch mit 415 Gramm.

Als Anleitung diene folgendes Beispiel:
Ein Selbstversorger schlachtet ein Schwein im Schlachtge¬

wicht von 98 Pfd . Im Haushalt werden verköstigt:
3 Erwachsene
2 Kinder unter 6 Jahren
1 Kriegsgefangener

(Kinder unter 6 Jahre und Kriegsgefangene werden
»la Personen gerechnet.)

Diesen 4 *|2 Personen stehen für die Woche4 *>, X7OO Gramm
— 3150 Gramm — 6,3 Pfd . Fleisch zu. Mithin müssen die
4>|a Personen mit dem Fleisch (98 Pfd.) soviel Wochen reichen,
als 6,3 in 98 enthalten ist 15str Woche. Sollten für eine

anzuzeigen.
§ 12

Uebet die Verwendung von Wildbret (Rot-, Dam-, Schwarz-
und Rehwild) im eigenen Haushalt und über die Abgabe an
andere ist von dem Selbstversorger eine Liste zu führen, aus der
zu ersehen ist das Gewicht der zur Verwendung gelangten oder
abgegebenen Tiere und bei Abnahme der Name des Empfängers.
Wildbret und Hühner werden mit den festgesetzten Höchstmengen
bei der Ausgabe der Fleischkarten angerechnet.

Die Empfänger von Wildbret, soweit dieser nicht von
Wildbrethandlurrgen stammt, haben den Empsaug dem Bürger¬
meisteramt anzuzeigen, dar gleiche gilt beim Empfang vorr
Hühnern

8 13.
Die Selbstversorger können das aus Hausschlachtung oder

durch Ausübung der Jagd gewonnerre Fleisch zum Verbrauch
im ei reuen Haushalt verwenden. Das Fleisch ist jedoch auf
Grund der Vorschriften des § 3 dieser Verordnung auf die den
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oder mehrere Personen die Fleischkarten beibehalten werden, sostußert
sind diese Personen an der Gesamtzahl der zu dem Haushalt
gehörigen Personen in Abzug zu bringen. Also, wenn in diesem
Haushalte 2 Personen Fleischkorten auf Wunsch bekommen sollen,
so ist dieselbe Rechnung nicht mit 4*|a Personen, sondern mrtBh
Personen anzustellen. Für biefe 2‘|a Personen ergibt sich dann
folgende Rechnung: 21
Mithin müssen diese 2'
98 enthalten ist = 28 Wochen

X 700 == 1750 Gramm — 3,5 Psd.
Personen solange reichen, als 3,5 in

8 14
Der Selbstversorger hat von dem durch die HauSschlachtun-j

von Schweinen gewonnenen Fleisch
gegen Zahlung von 1,70 Mk. für
Rücken oder Bauchspeck abzugeben:

bei Schweinen im Schlachtgewicht von

an den
1 Pfund

Kommunalverband^8 hi
folgende Mengen

121 bis 140 Pfd
141 bis 160 Psd
161 bis 180 Psd
181 bis 200 Pfd
201
221

bis 220 Pfd
bis 240 Pfd

N

Jc
-r Zei

vom
alr 'sgem.S,

W

iS Hel
en m
uche

D

im 14.
orstha,
jorbet
nterlei
trf au

schloss
Di

14.

hr 15
hmw
lank,

Al
vielte
»ge.
kiwilli
>»en L

2 Pfd ..
4 Psd.,
5 Pfd .,
6 Pfd ,
7 Psd..

2521 015 21U Psv. — 8 Psd. llsw. .nnkhnUnf
Bei früher zur Zucht benutzten Schweinen sind für je M ^ yvs,

Pfd Schlachtgewicht3 Psd. Speck abzugeben.
Von Schweinen bis 120 Pfd. ist somit Speck nicht mehr

abzuliefern. ^
Von der Verpflichtung zur Abgabe von Speck sind entbun»

den: gewerbliche Betriebe, Krankenhäuser und ähnliche Anstalten,
soweit sie vom Kreisausschuß als Fleischselbstversorqrr anerkannt
sind, ferner die Haushaltungen der Schiverst- und Schwerarbeiter
der Rüstungsindustrie, also die Arbeiter, denen Vorzugsfleisch'
karten ausgestellt sind.

8 i *»- .
Notschlachtungen unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieser Verordnung . Sie sind unverzüglich spätestens inr«"
halb 24 Ltuiivcn nach der Schlachtung dem Landrat schriftlich« ya
anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet ist außer dem Schlachtenden we
auch der Fleischbeschauer, bei Schweinen auch der Trichinenve-
schauer. Bei der Anzeige ist das Schlachtgewicht der au-ge'
schlachteten Tiere anzugeben.

Fleisch aus Notschlachtnngen ist gegen eine im Streitfälle
von der Bezirksfleischstelle endgültig festzusetzenden Entschädigung
an die von dem Kreisausschuß zu bezeichnendenStelle abzulie'em
und von dieser zu verwerten.

8 16- .. -S
Wer dieser Verordnung zuwiderhandell, wird mit Gefängw'
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en zu, Di» zu einem Jahr und mit Geldstrafe bie jn zehntausend Mark
-der mit einer dieser Strafen bestraft.

Neben dieser Strafe können Fleisch und Fleischwaren , auf
-je sich die strafbare Handlung bezieht zu Gunsten des Kominu-
alverbandes eingezogen werden , ohne Unterschied , ob sie dem

Wer gehören oder nicht.
§ 17.

Diese Verordnung tritt nach dem Tage ihrer Veröffentli-
hung im Kreisblatt in Kraft.

Wrsterknrg , den 19. November 1917.
Der Krri - an . schntz de« Kreise » Westerbur,.

* * *

Die Herren Bürgermeister des Kreises mache ich auf vor-
hend abgedruckte Anordnung besonders aufmerksam und ersuche

»ch die Herren Metzgermeister auf diese Verordnung hiuzuiveiseu.
Westerburg , den 19. November 1917.

Der Uorsttzrnde br« Krrisan «schnür».
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Ich bringe hiermit zur öffentlichen Kenntnis , daß das K.
ellv. Generalkommando durch Verfügung vorn 7 . 11 . 17 . aus
nlaß der bevorstehenden Pferde - Vormusterung und Aushebung
of Grund des § 9b des Gesetzes über den Belagerungszustand
sm 4 Juni 1851 in der Fassung des Reichsgesetzes vom 11.

1915 für den Korpsbezirk folgendes bestimmt hat:
Ion» IS . November d. I ». an bis auf Weiteres ist jr>
er Befitzwechfel eines Pferves Verbote » Ausgenommen
nd diejenigen Pferde , deren Besitzer nach ß 25 des Gesetzes
der die Kriegsleistungen vom 13 . Juli 1873 R .G .Bl . S . 29
m der Abgabe ihrer Pferde an die Militärbehörden geliefert
nd.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einem
ihre , beim Borliegen mildernder Umstände mit Haft oder mit
eldstrafe bis 1500 Mark bestraft.

Westerburg , den 16. November 1917. Der Kaubrat.

A« dir Lerre « Kürgrrrnristrr de» Kreise ».
Ich nehme Veranlassung darauf hingewiesen , daß nach den

Zeit bestehenden Bestimmungen die Gerste mindestens bis zu
vom Hundert und der Hafer bis mindestens zu 50 vvm Hundert

isgemahlen werden mutz.
Sie wollen die Müller erneut hierauf Hinweisen.
Westerbur, , den 14. November 1917.

Der Knrsttzrndr de» Krri »auschaffe».

lir

Bekanntmachung.
Während der Dauer der Erkrankung des Fleischbeschauers

ußert aus Hergenroth wird dem Fleischbeschauer August Theis
S Hellenhahn die Fleischau in den Gemeinden Pottum u. Stahl¬
en mit übertragen . Die Herren Bürgermeister dieser Gemeinde
uche ich um ortsübliche Bekanntmachung.

Mrsterbur, . den 8. November 1917.
Drr Kaubrat.

Mord!
100V Mark Belohnung.

Die Eisenbahnschafinerin Paula Weigel , geboren am 27 . 8.
S98 hier , Hainerweg 18 wohnhaft gewesen , ist in der Nacht
>m 14 . November ungefähr gegen 3 Uhr an einer Bank in der
orsthausstratze , nahe am <siechenhaus . durch Messerstiche er-
>°rdet worden . Da der Getöteten der Leib , insbesondere der
interleib ausgeschnitten und gewisse Teile mitgenommen sind
>rf auf

Lustmord
schlossen werden.

Die Weigel hatte zwar vom 13 . November abends 6 Uhr
14 . November morgens 6 Uhr Bercilschaftsdienst im Haupt-

r je 100 chnhof , hat diesen Dienst aber verlassen und ist etwa um 12
9t 15 Minuten mit einem Soldaten in dem Hauptbahnhof ge.
>m worden . Der Soldat war etwa 1,70 bis 1,75 m groß,
flank , trug Mantel und Klappmütze.

Als Tatwerkzeug kommt ein lange », schmale », spitzes Messer
vielleicht auch Kuicker oder eigenes , kleine » Seitengewehr — in-

»ge. Dir Ermordete dürfte sich in Begleitung des Täters
"willig an den Tatort begeben haben . Der Tater dürfte au
l»en Kleidern und an seinem Körper starke Blutspuren davon

J tragen , vielleicht auch Abwehrverletzungen , Kratzer pp . im Ge-
ht oder an den Händen haben.

amungen . Es wird gebeten , die Kriminalpolizei bei Beantwortung
in » , *- Sender Fragen zu unterstützen:

schriftH °r hat die Schaffnerin gesehen , unter welchen Umständen
rchtenden ü wem hat sie verkehrt (Männer oder Frauen ) ?
chinenbe ' kr ist der Soldat?

ausgk ' hat sich durch Blutspuren oder Verletzungen , durch Waschen
seiner Kleider » der sonst auffälliges Verhalten (plötzliches Ver«

Streitfälle schwinden pp .) verdächtig gemacht?
hädigung

iefängnis

Personen die sachdienliche Mitteilungen (machen können.
' liefern :t[en  sich an die nächste Polizeistelle wenden . Für die Erinitte-
3 "8 deS Täter » hat der Herr Regierungspräsident in Wiesbaden

Kriotznnng von 1000 Mark
gesetzt , welche , sofern mehrere Personen Anspruch erheben

sollten , unter Ausschluß des Rechtsweges von hier au » endgültig
verteilt wird . IV . l, . C . 965.

Frankfnrl a. M ., den 14. November 1917.
Der Polizei Präsident

__ _ _____ _ Rieß von Scheurnschloß.

Lustmord! ,
1000 Mart Belohnung.

Des Mordes an der Eisenbahnschaffnerin Paula Weigel
dringend verdächtig ist der Schweizer Staattangehöriae , Schreiner,
frühere Krankenhausdiener

Karl Marti « Kater
geboren am 7 . 4 . 1894 zu Oberhofen , Kreis Hagenau , zuletzt
wohnhaft gewesen in Mannheim , Jungbuschstratze 23 bei
Walter , seit gestern flüchtig ( in Kenntnis de » aut ihm ruhenden
Verdachts ) .

Personentzrschrridnng:
Grütze : 1,76 m (groß ) Gestalt : kräftig Haar : dunkelblond

Bart : glattrasiert , Stirn : hoch , Augen : blangrau , Augenbrauen:
zusammengewachscn , Nase : dick und breit , Kinn : breit . Besondere
Kennzeichen : Unterkiefer kleine Lücke.

Ich ersuche um geeignete Maßnahmen , kostenlose Weiterver.
brertung rn der Presse und an etwa unterstellte Behörden , und
Drahtnachrichten im Erfolgsfalle . Personen die sachdienliche
Mitteilungen machen können , wollen sich an die nächste Polizei-
dienststelle wenden . Es kommt besonders darauf an , daß Leute
erscheinen , die Suter am 13 . oder am 14 . ds . Mts . hier irgend¬
wo gesehen haben . Solche dürften besonders in Trambahnkreisen
vorhanden sein , denen er vorübergehend angehört hat . IV L C

Frankfurt a M ., den 17. November 1917. *
Der Polizei Präsident.

Rieß von Scheurnschloß.

Der Welt-Krieg.
WB. Großes Hauptst „ arüer , 17. Nov . (Amtlich)

Westlicher Krieg » schaaplatz.
Heeresgrup pe Kronprinz Rupprecht.
Jn Flandern lebte das Artilleriefeuer am Nachmittag bei

Dixmuiden und zwischen den von Ipern nach Staden und Router»
führenden Bahnen auf.

Einige Sturmtrupps brachten durch frisches Draufgehen aus
den belgischen Trichterlinien südlich von Blackaartsee 1 Offizier
und 53 Mann zurück.

An der Südfront von St Quentin hielt auch gestern der
starke Artillerie - und Minenwerferkampf an.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.
Bei erfolgreichen Vorfeldkämpfen im Aillettegrund nord¬

westlich von Auberive und auf dem östlichen Maasufer blieben
Gefangene in unserer Hand

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Kerne größeren Kampfhandlungen.

Mazedonische Front
Die Lage ist unverändert

Italienische Front.
Trotz Kälte und Ächnce unermüdlich im Angriff , erklommen

österreichisch -ungarische Truppen zwischen Brenta und Piave die
steilen , von den Italienern zähe verteidigten Gipfel des Mt.
Prassolan uno Mt . Purna und nahmen 1 Regimentskommandeur
und 750 Mann gefangen.

Auf dem westlichen llser der unteren Piave Erkundungsge¬
fechte.

Der erste Generalquartiermeister : Ludendorff.
WB. Großes Hanpt <n,artier . 18. Nov. 1917. (Amtl .)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Jn Flandern blieb der Artilleriekampf in mäßigen Grenzen.
Im Artois und nördlich uou St . Quentin wurden in er¬

folgreichen Erkundungsgefechten mehr als 40 Engländer einge-
bcacht und mehrere Maschinengewehre erbeutet.

Starker seit zwei Tagen gesteigerter Feuerwirkung gegen
die Südfront von St . Quentin folgte ein französischer Vorstoß.
Der Feind wurde im Nahkampf zurückgemorfen und büßte Ge¬
fangene ein.

c r Östlicher Kriegsschauplatz.
Rechts besonderes.

Mazedonische Front.
Nördlich vom Doiransee wiesen bulgarische Feldwachen den

Angriff eines englischen Bataillon « ab.
Nördlich von Asiago verbluteten sich starke italienische Kräfte

m erfolglosen Angriffen gegen die ihnen entrissenen Höhen.
Zwischen Brenta und Piave warfen unsere Truppen den

Feind aus mehreren Stellungen.
An der unteren Piave zeitweilig verstärkter Feuerkampf.

Der erste Generalquartiermeister : Ludendorff.
.. . Mist - rf - lg englischer Seestreilkrafte.
VV.T .B . Kerlin , 17 . Nov . ( Amtlich ) Zum ersten Male seit

den ersten Kriegsmonaten versuchten am 17 . November starke
englische Seestreitkräfte in die Deutsche Bucht einzubrechen . Durch
unsere Sicherungen wurden sie bereits auf der Linie Horns Riff-



TerscheÜrng festgestellt und durch den sofort angesetzten Gegen-
stoß unserer Vorposten -Streitkräfte mühelos und ohne eigene
Verluste abgewiesen. „ . , <

Durch die Tätigkeit unserer U-Boote wurden auf dem
nördlichen Kriegsschauplatz neuerdings

1« 000 sruttoregiftertonne«
versentt Unter den vernichteten Schiffen befanden sich drer durch
Geleit gesicherte Dampfer von denen zwei englischer Nationalität
waren . „ , .

Der Chef des Admrralstabes der Marine.
Der Bürgerkrieg in Rußland.

Eine gemeinsame Regierung der faUaUftische « Varl eien?
W T B . vetersbnrg . 17. Nov Nach etnem Kampf von

drei Tagen , in dessen Verlauf Zarskoje Selo zweimal von einer
Hand in die andere ging, wurden auf Veranlassung des Elsen¬
bahnerverbandes Verhandlungen eingeleitet, um eine Negierung
zu bilden , die aus sozialistischen Parteien , einschließlich der
Mariinalisten , zusammengesetzt werden soll. Alle diese Parteien
verlangen den Frieden . Die Maximalisten geben bekannt, daß ste
Zarskoje Selo besetzt haben und daß sich die Anhänger Kerenskis
in Richtung auf Gatschina zurückgezogen haben . Die Maximal¬
isten behaupten , daß in den Kämpfen in der Nähe von Alexan-
drow 1500 Kosaken getötet und verwundet wurden und daß der
Verlust der Maximalisten nur 20 Mann betrage.

Gin Kompromiß zwischen Kerenski « nd Kent « ?
Br . Wien , 17 . Nov . Nach Meldungen aus Rußland , die

hier eingetroffen sind, dürfte ein Kompromiß zwischen Kerenski
und Lenin zustande gekommen sein. Ueber die Art der Verein¬
barung hat man noch kein klares Bild , nur eines soll sicher sein,
daß Lenin die Oberhand behalten hat , Kerenski sich den Wünschen
der Bolschewik! fügen mutz und daher seine Person stark m den
Hintergrund treten wird.

Ker- «ski zum zweitenmal gefchlage« «ad auf der
Flacht?

Kopeukage « . 17. Nov . „Berlingske Tidende " meldet aus
Haparanda : Aus dem inneren Rußland liegen heute keine Nach¬
richten vor , da infolge des finnischen allgemeinen Ausstandes der
Eisenbahner die Verbindung mit Petersburg unterbrochen ist.
Dagegen sind zahlreiche Gerüchte verbreitet . Die neuesten Meld¬
ungen aus Haparanda besagen, daß KerenSki von einein lettischen
Heer von 20 000 Mann aufs neue geschlagen worden sei und
hierauf die Flucht ergriffen habe. Er soll nun versuchen, mit
Kornilow und Kaledin in Verbindung zu kommen. Die Bolsche¬
wiki entdeckten einen Telegrammwechsel zwischen Kornilow und
Kaledin , aus dem hervorgeht , daß beide Kosakengenerale einig
sind, daß sie vorläufig mit Kerenski Zusammenhalten müssen.
Später werde man noch immer mit ihm Abrechnung halten können.

Der größte T - il der Fro « t für di - » - « - Resi - r » « S. ,
Uo « der schweizerischen Grenze . 17. Nov. Die „Central

News " melden indirekt von Petersburg vom Mittwoch : Die
russische Front , mit Ausnahme von fünf Dioisionen der Nord¬
front und unter Ausschluß der Donkosaken, hat die revolutionäre
Regierung anerkannt . — Daily News " melden vom Mtttrvochsfrüh.
Die Garnison von Oranienbaum hat sich der Revolutionsregie-
rung in Petersburg angeschlosfen und fordert die sofortige An¬
nahme eines Waffenstillstandes an der Front.

In Erwartung einer grollen Schlacht i« Italir « .
Kon der Schweizerische « Grenze . 18 . Nov. ( -Berliner

Tageblatt "). Italienische Kreise find der Ansicht, daß m fallen
eine große Schlacht unmittelbar bevorstehe und über das Schick¬
sal Italiens entschieden werde.  ^

Aus dem Kreise » estervurg.
M- strrlmrg, den 20. Nov. 1917,

Herrn Pfarrer Haa 8 hier wurde Allerhöchst das Ver¬
dienstkreuz für Kriegshilfe verliehen . 4 ä , , 4

Nirod . 11. Nov . Landsturmann Peter Reusch und Gefreiter
Adam Henkes von hier wurden in Flandern mit dem Eisernen
Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet.

Cake«, 18. Nov. Der Kanonier Wilhelm Steuper au»
Caden der voriges Jahr mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse au«,
gezeichnet wurde , ist jetzt mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse de¬
koriert worden.

Bekanntmachung.
Bei den^ heute vorgenommenen ErgänzungSwahlen zur

Stadtverordnetenversammlung wurden gewählt:
I « der dritte« Akt-itnug:

Herr Schloffermeister Hemrrch Schardt
i« der zweite« Abteil«« - :

Herr Tierzuchtmspektor Schulze Rüßler
Spenglermeister Wilhelm Schmidt

t« der erste« Adteil««s:
Herr Kaufmann Wilhelm Wengenroth

- Gegen das stattgehabte Wahlverfahren kann von jedem
Stimmberechtigten innerhalb 2 Wochen nach Bekanntmachung
des Wahlergebnisses bei dem Magistrat Einspruch erhoben roerden.

W- sterdurg, den 16. Nooembet 1917.
Der Ma listrat.  Kappet.

Bekanntmachung.
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Den zum Besuche kranker oder verwundeter oder zur Teil¬
nahme an der Beerdigung verstorbener deutscher Kriegsteilnehmer
reisenden Angehörigen wird nach den vom 15. November d. Ir.
an gültigen Tarifbestiminungen die Fahrpreisermäßigung nur
noch dann gewährt , wenn sie beim KLse« dev Fahrkarte«
neben dem von der Ortspolizeibehörde über das Verwandtschaft. . „
liche Verhältnis auszustellenden Ausweise eine mit Siegel oder -orsteh
Stempel versehene Bestätigung oder ein Telegramm der Lazaretb
Verwaltung oder des behandelnden Arztes über die Erkrankung
Verwundung oder das Ableben des Kriegsteilnehmers sowie dar¬
über vvrlegen , daß dem Besuche nichts entgegensteht. Die Be-
stätigung und das Telegramm sind, ebenso wie der Ausweis der »ah« l
Ortspolrzeibehörde , bei jeder Fahrkartenlösung zum Abstempeln
vorzulegen und bei Beerdigung der Rückfahrt mit der Fahrkarte

abzugeben. ^ (ptf » ) , den 15. November 1917.
Königliche Etfenbahndirektto «.
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Der Bahnversand sowie die Abgabe«
Kohlen an Landfuhrwerke ist von heute ab
bis auf Weiteres eingestellt.

Äökn . den 19 November 1917.
Gewerkschaft Alexandria

Westerwälder Lignitkohlenbergwerk,
Höhn-Oberwesterwald.
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Bekanntmachung.
Die Zwischenscheine für die5'|. Schuldverschreibungen

der VI. Kriegsanleihe können vom
Ltz. November d. Js . ab

in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden ? „ * w
Der Umtausch findet bei der „Umtauschstelle für die K - r- ssanleitze « Hrst«

8 < ekre « straße 23 . statt . Außerdem übernehmen sämtliche Reichsbankanstalten nnt Kaffenem-
richttrng biS zum IS . Juli 1018 die kostenfreie Vermittlung des Umtausches . Nach inesem Zeit-
punkt können die Zwischenscheine nur noch unmittelbar bei der „Umtauschstelle für die KciegSan-

lechen '^ deKm ^ umgeUluscht̂ w ^ Verzeichnissen, in die sie und innerhalb. x ftttb mührprib bcr Jöormittaagbtenftitimben bet
dieser nach der Numme 'rnfolge geordnet einzutragen sind, während der Vormtttagsdienststunden bn

" ' . eichen; Formulare zu den Verzetchnlssen sind bet allen Retchsbank-den genannten Stellen einzurei

anstalten ^erhaltlrch ^ die von ihnen ringereichten Zwischenscheine rechts oberhalb
der Stücknummer mit ihrem Firmenstempel zu versehen . . Vl

Mit dem Umtausch der Zmischr « fchei « e für die Schahanweifunge « der V.
Kriegsanleihe in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen kann mcht vor dem 10. Dezember
begonnen werden ; eine besondere Bekanntmachung hierüber folgt Anfang Dezember.

Berii« . im November 1917. _ . ,
Reichsbauk -Direktorium.
Havenstein . von Grimm.
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